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ERGEBNISSE 

GEMEINDERATSSITZUNG 

VOM 23.01.2025

 

 

 

WOLFGANG WEICKINGER BEANTRAGT 

DIE ABSETZUNG DES 

TAGESORDNUNGSPUNKTES NR. 6. 
Beschluss: 2 Ja Stimmen, FPE-Weickinger und 
Mittermayer,  
10 Nein Stimmen; ÖVP-Schrattenecker, Ehwallner, 
Huemer, Holzinger, Zahrer, SPÖ-Reischauer, Mahr, 
TUWAS-Zwingler, Redhammer und Burgstaller und 
1 Stimmenthaltung ÖVP-Wiesinger 
 
 
 

1. PRÜFUNGSBERICHT DER 

PRÜFUNGSAUSSCHUSSSITZUNG AM 

21.11.2024; KENNTNISNAHME 
Geprüft wurden:  
Belege und Konten von 12.09.2024 bis 15.11.2024.
Bei der Prüfung des Kassenbestandes wurden keine 
Mängel festgestellt und die Bankkontostände 
stimmen mit dem letzten Tagesabschluss überein. 
 
Weitere Prüfungen: 

o keine Kostenerhöhungen durch „Gelben 
Sack“ zu erwarten.  

o Rückzahlungen für Darlehen zur Sanierung 
Volksschule läuft noch bis Ende 2031.  

o Der Barbestand und das gebuchte 
Kassenjournal stimmen nicht überein – 
Differenz wird von der Buchhaltung abgeklärt.  

o Ab 31.12.2025 verpflichtende „Duale 
Zustellung“ (digitale Zustellung) von 
Gebühren. Voraussichtlich keine 
Kostenersparnis!  

Einstimmige Kenntnisnahme 
  
 

2. MIETVERTRAG SHARP 

MULTIFUNKTIONSKOPIERER; BE-

RATUNG UND BESCHLUSSFASSUNG 

Derzeitiger Drucker wurde im Dezember 2016 für 60 
Monate bei der Fa. Heißbauer Bürotechnik 
angemietet und ging mit 31.12.2021 in das Eigentum 
der Gemeinde über. Da eine Reparatur in der Höhe 
von ca. 2.000,00 € ansteht, soll wieder für einen 
neuen Drucker ein Miet- und Servicevertrag 
abgeschlossen werden. Das Angebot der Fa. 
Heißbauer mit 66,00 € Brutto/Monat und der gute 
Service und Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
überzeugte den Gemeinderat.  
Einstimmiger Beschluss für Fa. Heißbauer.  

INFORMATION DER BÜRGERMEISTERIN: 

 

WASSERRECHTLICHE VERHANDLUNG 

Siedlung Sonnenweg und Siedlung 
Wippenhamer Straße.  Baumbestand im 
Oberflächenwasserbecken Blumenweg ist auf 
Stock zu setzen. 
 

GLASFASER- BAUARBEITEN sollten bis 

Mitte Februar 2025 abgeschlossen sein. 

Besichtigung TRINKWASSERBEHÄLTER in 

Kirchheim und Pramet, am 10.02.2025, 14:00 
Uhr. 
  

NAHVERSORGER GISIRELA sehr positive 

Möglichkeit der Weiterführung durch Eitzinger 
Familie. 
  

ÖFFENTLICHER MEHRZWECKRAUM – € 

10,00 je Benutzung. Pincode für Eintritt vergibt 
Gemeindeamt, Kaffee wird bereitgestellt, 
Getänke sind selbst mitzubringen, Kühlschrank 
leer zu hinterlassen, Besenrein. 
 

ANGEBOT MESSE RIED – keine Teilnahme 

der  Gemeinde Eitzing bei Herbstmesse wegen 
Aufwand und Kosten. 
 

AUSSCHREIBUNG Urlaubs- und 

Krankenstandvertretung 

Ankauf KRANKENBETT durch Gemeinderäte- 

derzeit kein Bedarf wegen Verlegung ins 
Pflegeheim. 
 

TURNSAALBENÜTZUNG – keine 

Weitergabe der Schlüssel an weitere Personen, 
Kinder dürfen nicht unbeaufsichtigt in den 
Turnsaal, die Eintragung in die Liste funktioniert 
lückenhaft, auf Zusperren achten! 
 

VORANSCHLAGSPROVESORIUM 2025  

bis zum Beschluss des Voranschlages, nur 
Anschaffungen, die unbedingt erforderlich sind 
und sparsamer Umgang. Voraussichtlicher 
Abgang von rund € 280.000,00.  
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3. ÖFFENTLICHER MEHRZWECKRAUM 

KOSTENERHÖHUNG; 

BESCHLUSSFASSUNG 
Die Kostenerhöhungen ergeben sich aus der 
Schlussrechnung, die die Firmen bis Ende 2024 
legen mussten. Die ursprüngliche Angebotssumme 
belief sich auch 141.319,79 €. 
Diese erhöhte sich um 11.052,13 €.  

Die Mehrkosten entstanden vor allem durch erhöhten 
Zeitaufwand und damit verbundenen 
Personalkosten. 
Einstimmiger Beschluss. 
 

4. ÄNDERUNG ÖRTLICHES 

ENTWICKLUNGSKONZEPT NR. 2.4; 

GRUNDSATZBESCHLUSS 

Das örtliche Entwicklungskonzept, ist ein Plan und 
die Grundlage von zukünftig möglichen 
Baulandflächen in Eitzing. 

 
In der Ortschaft Hofing sollen die Parzellen Nr. 
1195/1 und 1195/2, im Ausmaß von 980 m², in 
Dorfgebiet umgewidmet werden. Eine 
Voraussetzung ist die Änderung des örtlichen 
Entwicklungskonzeptes, da sich die Widmung 
außerhalb des derzeitigen Planes befindet. Die 
Kosten für die Planänderung sind vom Antragsteller 
zu bezahlen. 
Einstimmiger Beschluss. 
  

5. FLÄCHENWIDMUNGSPLAN-

ÄNDERUNG NR. 3.12; BERATUNG UND 

BESCHLUSSFASSUNG 

Nach Abklärung mit den zuständigen 
Sachverständigen des Landes OÖ. wird einer 

Umwidmung nur im äußerst notwendigen Ausmaß 
zugestimmt. Nur das Flächenausmaß der Halle, plus 
3 Meter für gesetzlichen Abstand und eine Zufahrt in 
der Breite von 3 Metern wird ermöglicht.  

Einstimmiger Beschluss.  
  

6. VEREINBARUNG BZGL. BRUNNEN-

STANDORT; PROBEBOHRUNG, 

ERRICHTUNG WASSERENTNAHME-

STELLE, MIT 

GRUNDSTÜCKSBESITZERN 

Die Gemeinde Eitzing beabsichtigt am Grundstück 
Nr. 615, (EZ42, KG 46109 Eitzing) eine 
Trinkwasserversorgungsanlage in Form einer 
Pumpe und Wasserspeicher zu errichten. 
 

Die Gemeinde Eitzing bedankt sich sehr herzlich, 
bei Familie Huemer die sich bereit erklärt hat, das 

Grundstück an die Gemeinde zu verkaufen. 
 
Die schriftliche Vereinbarung ist zur gesetzlichen 
Absicherung beider Parteien. Sie regelt die 
notwendigen Maßnahmen für die Probebohrung, 
sowie die weitere Vorgangsweise, sollte der 
Brunnen-Standort nicht geeignet sein. 
 
Der in der Vereinbarung angeführte Kaufpreis und 
die Wasserentnahme- und Nutzungsrechte werden 
von der Vereinbarung ausgenommen und zu einem 
späteren Zeitpunkt beschlossen. 
Beschluss: 11 Ja-Stimmen, ÖVP-Schrattenecker, 
Ehwallner, Holzinger, Zahrer, SPÖ-Reischauer, 
Mahr, TUWAS-Zwingler, Redhammer, Burgstaller 
und FPE-Mittermayer; 1 Stimmenthaltung FPE-
Weickinger, 1 Befangen – ÖVP-Huemer  

 

7. ALLFÄLLIGES 

 

 

Impressum 
Medieninhaber, Redaktion und Herausgeber: 
Gemeinde Eitzing, Kirchenplatz 1, 4970 Eitzing 
Medienrechtliche  
Ansprechperson: Bürgermeisterin Margot Zahrer 
Fotos: Gemeinde Eitzing, Zahrer M., Pixabay.com, … 
Tel.: 07752 / 83 037 
E-Mail: gemeinde@eitzing.ooe.gv.at 
Homepage: www.eitzing.at 
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WOHNUNG IN OBEREITZING ZU 

VERMIETEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interessenten wenden sich bitte an die 
Wohnbaugruppe, Anna Schober; 07722 /87247-0 
oder per E-Mail: office.gewog@wohnbaugruppe.at 

 

VERPFLICHTENDE KASTRATION VON 

KATZEN MIT ZUGANG 

INS FREIE 
Damit Katzen sich nicht ungewollt 
und unkontrolliert vermehren, ist 
es wichtig, diese zu kastrieren.  
 
Im bundesweit geltenden 
Tierschutzgesetz ist es daher vorgeschrieben, dass 
Katzen, den regelmäßigen Zugang ins Freie haben, 
von einem Tierarzt kastriert werden müssen, sofern 
diese 
Tiere nicht zur Zucht verwendet werden. Dies gilt für 
weibliche als auch männliche Katzen gleichermaßen. 

Nähere Infos finden Sie auf der 

Homepage der Gemeinde Eitzing. 

Gratulation an Angleitner Brigitte 

Die Gemeinde gratuliert sehr herzlich zur Verleihung 
des Ehrenzeichens in Bronze vom Stelzhamerbund 
OÖ., in Linz am 1. Feb. 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kons. Gerti Felix, Kons. Karl Pumberger-Kaspar, Brigitte Angleitner 
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WORKSHOPS IN EITZING 
Die Gemeinde Eitzing lädt zu folgenden Workshops 
im öffentlichen Mehrzweckraum ein: 
 
1. Digital-Fit: „Smartphone-Kompass“  

am Freitag, den 21.03.2025 von 9:00 – 12:00  
 
2. Digital-Fit: „Sicher durchs Netz“  

am Freitag, den 21.03.2025 von 13:30 – 16:00  
 
3. Digital-Fit: „Einführung ins eGovernment“  

am Mittwoch, den 02.04.2025 von 18:00 – 20:30 
 
Bitte um Anmeldung am Gemeindeamt Eitzing 
bis zum 17.03.2025 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTGABE  

IN DER GEMEINDEZEITUNG MÖGLICH  
 
Wir freuen uns, wenn sich jemand gerne einen kleinen 
Platz in der amtlichen Mitteilung “Bürgermeisterin INFO” 
für ein neugeborenes Baby, Heirat, bestandene Prüfung, 
Neustart Nahversorgung… sichern möchte. 
Bitte dazu an das Gemeindeamt Eitzing wenden. 
HINWEIS: Aufgrund der Datenschutz-Grundverordnung 

und des Datenschutzgesetzes dürfen 
personenbezogene Daten nur mehr mit schriftlicher 

Zusage veröffentlicht werden! 

 
 

 

„Gerne bin ich für Informationen und für Eure  
Anliegen unter 0699 / 10 50 47 22 erreichbar.“  
SPRECHSTUNDE  
MONTAGS VON 19:00 BIS 20:00 UHR UND  

FREITAGS VON 7:00 BIS 8:00 UHR  
 

BÜRGERMEISTERIN MARGOT ZAHRER 
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BOBBY-CAR VON FIRMA MAUCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielen Dank an die Firma Mauch für die 
Zurverfügungstellung eines neuen Bobby Cars für 
den Kindergarten Eitzing.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses wurde als Dank für den Kauf des neuen 
Hofladers gespendet. 

 

 

DIGITALE SCHULTAFELN FÜR 

VOLKSSCHULE EITZING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Volksschule Eitzing konnte mit dem 
Förderprogramm des Bundes – „Digitale Schule“ mit 
zwei weiteren interaktiven Schultafeln ausgestattet 
werden.  
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